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Regeste

Mehrfacher Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen; Nichteintreten | Straftaten

Erwägungen

E. 1
Das Kantonsgericht Wallis stellte mit Urteil vom 29. Juni 2021 die Rechtskraft des Urteils
des Bezirksgerichts Visp vom 20. Januar 2021 in Bezug auf die Dispositivziffern 1
(Nichteintreten auf Massnahmen zur Wiederherstellung des Besuchsrechts), 2 (Einstellung
für Handlungen vor dem 21. Januar 2018) und 3 (Freispruch bezüglich der E-Mails vom 8.
Oktober, 10. Oktober und 28. November 2018) fest. Es verurteilte den Beschwerdeführer
wegen mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB
zu einer Busse von Fr. 450.-- (Ersatzfreiheitsstrafe 4 Tage), hielt fest, dass die
Verurteilungen nicht im Strafregister eingetragen würden, und regelte den Kostenpunkt.
Der Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht. Er strebt einen Freispruch an.

E. 2
Anfechtungs- und damit Beschwerdegegenstand vor Bundesgericht ist alleine das
vorinstanzliche Urteil ( Art. 80 Abs. 1 BGG ). Nicht zu hören ist der Beschwerdeführer mit
Anträgen, Rügen und Vorbringen, die andere - zum Teil bereits rechtskräftig beurteilte -
Zivil- und Strafverfahren betreffen.

E. 3
Nach Art. 42 Abs. 1 BGG hat die Beschwerde unter anderem die Begehren und deren
Begründung zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern
der angefochtene Akt Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), wobei für die Anfechtung des
Sachverhalts und die Rüge der Verletzung von Grundrechten qualifizierte
Begründungsanforderungen gelten (vgl. Art. 97 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGG ).

E. 4
Die Beschwerdeeingaben genügen nicht den gesetzlichen Begründungsanforderungen.
Selbst unter Anwendung des bei Laienbeschwerden praxisgemäss grosszügigen Massstabs
an die formellen Anforderungen einer Beschwerde in Strafsachen ergibt sich aus den
Eingaben an das Bundesgericht nicht, inwieweit das vorinstanzliche Urteil gegen
Bundesrecht verstossen soll. Der Beschwerdeführer setzt sich mit den vorinstanzlichen
Erwägungen nicht hinreichend auseinander und zeigt nicht auf, dass und inwiefern die
Vorinstanz bei ihren tatächlichen Feststellungen in Willkür verfallen wäre und/oder beim
von ihr festgestellten Sachverhalt Recht verletzt hätte. Er schildert stattdessen seine eigene
Sicht auf die Sach- und Rechtslage, behauptet namentlich, nicht er, sondern seine damalige
Ehefrau hätte ihn verschiedentlich kontaktiert, und beruft sich im Übrigen auf



zahlenmystische Erläuterungen in einem religiösen Kontext. Aus seinen
Beschwerdeeingaben ergibt sich nicht im Ansatz, dass und inwiefern der Schuldspruch, die
ausgesprochene Busse und/oder die Kostenregelung im angefochtenen Urteil gegen das
Recht im Sinne von Art. 95 BGG verstossen könnten. Ebenso wenig ergibt sich daraus,
inwiefern die Abweisung seines Gesuchs um Beiordnung einer amtlichen Verteidigung
verfassungs- bzw. sonstwie bundesrechtswidrig sein könnte. Es kann auf das Urteil
1B_211/2021 vom 28. April 2021 verwiesen werden.

E. 5
Auf die Beschwerde kann mangels einer tauglichen Begründung im Verfahren nach Art.
108 BGG nicht eingetreten werden. Bei diesem Ausgang sind die Gerichtskosten dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Das sinngemässe Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege ist in Anwendung von Art. 64 BGG abzuweisen, weil die
Rechtsbegehren aussichtslos erschienen. Der finanziellen Lage des Beschwerdeführers ist
bei der Bemessung der Gerichtskosten Rechnung zu tragen ( Art. 65 Abs. 2 BGG ).
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